
Reise wird 
geplant

Prüfung Inlands‐ oder 
Auslandsreise

Keine zusätzliche 
Prüfung, ob 

Pflichtvorsorge 
notwendig ist

Inlandsreise

Auslandsreise

Die Page 
http://www.die-

reisemedizin.de/reiseziele/
laender_a-z.html aufrufen

Reiseland 
auswählen

Rubrik “Beruflich 
unterwegs?“
beachten

Ist der Hinweis 
bzgl. 

Pflichtvorsorge 
gegebeben?

Ja

Nein
Reise kann unter Berücksichtigung der 
Reisekostenrechtlichen Gesichtspunkte 

genehmigt werden.

Terminvereinbarung mit dem 
Betriebsarzt

 „rechtzeitig  3 Monate vor 
Dienstreisebeginn“ 

Terminwahrnehmung
Betriebsarzt stellt Bescheinigung

über die Teilnahme an der
Pflichtvorsorge aus

Bescheinigung zur Pflichtvorsorge 
ist dem Dienstreiseantrag 

beizulegen

Bescheinigung liegt dem 
Dienstreiseantrag bei? Nein

Reise kann unter Berücksichtigung der 
Reisekostenrechtlichen Gesichtspunkte 

genehmigt werden.

Reise darf nicht 
genehmigt werden

Ja

Pflichtvorsorge bei Dienstreisen

Terminvereinbarung erfolgt
über das Referat Arbeits-
schutz 069‐798 13629
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